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1 Objekt und Auftrag

1.1 Bewertungsobjekt

Bei dem bewertungsgegenständlichen Objekt handelt es sich um die Liegenschaft an der Adresse Suengweg 11 in

2201 Gerasdorf bei Wien.

Die Liegenschaft ist dem Grundbuchskörper in der Katastralgemeinde KG 01708 Gerasdorf mit der Einlagezahl EZ 1659

sowie dem Grundstück GST-NR 1051/9 zugeordnet. Die Grundfläche liegt gemäß aktuellem Grundbuchauszug bei

434m2.

1.2 Auftraggeber

Auftraggeberin der Verkehrswertermittlung ist Frau Mag, Petra Diwok als gerichtlich bestellte Massevenrualterin seitens

des LG Korneuburg im lnsolvenzverfahren.

1.3 Auftrag und Zweck

Der Gegenstand des erteilten Auftrages ist die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft zum Bewertungsstich.
tag im lnsolvenzverfahren.

1.4 Befundaufnahme

Die Befundaufnahme erfolgte an23.01.2026uon 9:00 bis 9:30, lm Zuge dessen konnte die Liegenschaft von außen be-

sichtigt werden.

1.5 Bewertungsstichtag

Der Bewertungsstichtag ist auftragsgemäß der Tag der Befundaufnahme somit der 23.0'1.2026.

1.6 Unterlagen

. Grundbuchauszug

. EigeneFotodokumentation

. Orthofoto 123.01.2026

. Elektronische Abfrage I Flächenwidmung | 28.01.2026

hft p : // atl as. n o e. qv. at/

o Elektronische Abfrage I Altlasten- und Verdachtsflächenkataster 128,01,2026
hft p : //www. u mw eltb u n d es a mt. at /vf k a/

o Elektronische Abfrage I Hochwasser- und Erdbebengefährdung 128.01.2026
hftp : //www. h ora. qv. at/

o Elektronische Abfrage I Lärmkartierung | 28,01,20226

hft p : //www. I ae rm i nfo. aU

. Kaufpreis- und Vergleichswertsammlungen gemäß Pkt. 5, Literaturvezeichnis

. Literatur gemäß Pkt. 5 Liieraturverzeichnis
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2 Befund

2.1 Makrolage I Niederösterreich

#Laqe & Flächenverteilunq

Niederösterreich grenzt im Norden an Tschechien und im Osten an die Slowakei, Die Landeshauptstadt ist St. Pölten,

welche mittig im Landesgebiet liegt.

Die Fläche des Bundeslandes beträgt 19.180 km'z, davon entfallen 1,20k auf Bauflächen, 48,2 % auf landwirtschaftliche

Nutzflächen, 2,6 0k auf Gärten, 1,5 0k auf Weingärten, 0,2 0Ä auf die Alpen, 39,7 Yo auf Wälder, 1,5 0/o auf Gewässer und

5,1 % entfallen auf sonstige Flächen (Stand 2026). Der Dauersiedlungsraum Niederösteneichs beläuft sich auf 60,6 %

seiner Fläche. (vgl. WKO Statistik 2026a)

Als größtes österreichisches Bundesland gliedert es sich in 20 Verwaltungsbezirke und 4 Statutarstädte, mit insge-

samt 573 Gemeinden. Der größte See ist der Lunzer See und die höchste Erhebung der Schneeberg mit 2.076 m, (vgl.

WKO Statistik 2026a)

#Bevölkeru nqsentwicklunq

ln Niederösterreich leben dezeit 1,730.270 Menschen (Stand 1012025).ln der Betrachtung der Bevölkerungsklassen

zeigt sich folgende Verteilung: 15,36 % entfallen auf die unter 15-Jährigen, 56,70 Yo auf die 15- bis 60-Jährigen und 27 ,94

% auf die Altersklasse 60 und älter. Die Einwohnezahlen sind in den letzen 10 Jahren im Verlauf der Jahre 2015 bis 2025

um rd. 5,56 % gestiegen und es wird ein weiterer Anstieg der Bevölkerung von rd. 2,6 % bis zum Jahr 2030 prognos-

tiziert (im Vergleich zum Jahr 2024), (ugl, Statistik Austria 2026a,b,c)

Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Baden (150.237 Einwohner) der größte Bezirk, gefolgt von St. Pölten Land

(134.i89 Einwohner), Mödling (121 .550 Einwohner) und Amstetten (118.426 Einwohner). (vgl. Statistik Austria 2025a)

#Wirtschaft und Leistunq

Die Struktur der Wertschöpfung nach den drei Wirtschaftssektoren zeigt, dass 66,9 % auf den tertiären (Dienstleistung),

30,2o/o auf den sekundären (Produktion - lndustrie und Gewerbe) und 2,9 % auf den primären Sektor (Land- und Forsl
wirtschaft) entfallen (Stand 2023). Vergleicht man diese Werte mit Gesamtösterreich, so zeigt sich, dass das Bundesland

Niederösterreich im tertiären Wirtschaftssektor (Dienstleistung) unter dem Durchschnift von 70,40 % liegt. Die Arbeits-

losenquote in Niederösterreich beträgt 6,3 % und liegt damit unter der durchschnittlichen Arbeitslosenquote öster-
reichs von 7,0 % (Stand 2024), (ugl. WKO Statistik 2026b)

lm Bundesland Niederösterreich sind insgesamt 44.022 Arbeitgeberbetriebe (Stand 07/2025) ansässig. Unterteilt man

die Unternehmen in Niederösteneich nach Betriebsgröße, so zeigt sich, dass rd. 81,7 o/o der Betriebe auf Kleinstunter-

nehmen (1 bis 9 Beschäftigte), rd. 14,9 % auf Kleinunternehmen ('10 bis 49 Beschäftigte), rd.2,9 o/o auf Mittlere Unter-

nehmen (50 bis 249 Beschäftigte) und rd. 0,5 % auf Großunternehmen (ab 250 Beschäftige) entfallen. (vgl. WKO Statistik

2026c)
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Altbildung 1: Landkarte (ugl. MicrosoJt Corporntion 2026)

Befund I Makrolage I Niederösteneich
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2.2 Mikrolage lGerasdorf bei Wien

Gerasdorf bei Wien ist eine Stadtgemeinde im Politischer Bezirk Korneuburg in Niederösterreich, Die Stadtgemeinde weist

mit Stand 1. Jänner 2025 eine Einwohnezahl von 12 158 Personen auf.

Ahhildung 2: Verortxng Gemeinele (agl. Microsoft Corporafion 2026)
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2.3 Grundstückstypologie

Topografie

Zuschnitt

Straßenart

Grenzverhältnisse

Befund I Grundstückstypologie

Grundstück: bebaut und begrünt

Rechteckig geschnitten

Erschließungsstraße, Fahrbahn aus Asphalt, Parkmöglichkeiten vorhanden

Westen, Norden & Süden: Nachbargrundstücke bebaut, befestigt und begrünt I Osten: öffentliches

Gut

Parkplatzsituation Parkmöglichkeit im öffentlichen Raum vorhanden

Ahhildung 3: Lufthilrl mif Grundstiickskntastu (ogl. Land Nicderösterraich 2026)
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2.4 Flächenwidmungsplan

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ist als Bauland Wohngebiet - 2 Wohneinheiten gewidmet,
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Abbildung 4: Flächcnuidmungsplnr (ogl. Lnnd Nicdaröstct'rcich 2026)

Bauland Wohngebiet - 2 Wohneinheiten

(gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 2014 g 16):

'l 
), Wohngebiete, die für Wohngebäude und die dem täglichen Bedarf der dort wohnenden Bevölkerung dienenden

Gebäude sowie für Betriebe bestimmt sind, welche in das Ortsbild einer Wohnsiedlung eingeordnet werden können

und keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche

Einwirkungauf dieUmgebungverursachen,DieGeschoßflächenzahl ($4Z17NOBO2014,LGBI,Nr, 1t2015in
der geltenden Fassung) darf nicht über 1 betragen.
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2 5 Umweltrisiken und Umwelteinflüsse

Altlasten- u nd Verdachtsflächen

Altlast / Verdachtsfläche:

Befund I Umweltrisiken und Umwelteinflüsse

104

1042/'l I r/

Die elektronische Abfraoe des Umweltbundesamtes eroab foloende lnformation

'l 058/18
1047 /

1 0 51/1 
.l

Die Liegenschaft ist nicht im Verdachtsflächenkataster oder im Altlastenatlas veaeichnet.

1 055/1 5

59/15

1 058/40

1058/22

1 055/1 7

1043/20

ga ,oou,, N
Abbildrrng 5: Abirnga Alllnsleu' und VrrdnchtsflächanknlnstL'r (rtgl. LInruallbundasnnrl Curb]l 2020)

Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene von der Landeshauptfrau/vom Lan-

deshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung

(erhebliche Gefahr für die Gesundheit des l/enschen oder die Umwelt) aufgrund früherer Nutzungsformen ausgeht.

Wird nach Abschluss von Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen nachgewiesen, dass von einer Altlast keine erhebliche

Umweltgefährdung mehr ausgeht, wird diese im Altlastenatlas als saniert oder gesichert gekennzeichnet. Allfällige Konta-

minationen der Liegenschaft wurden im Zuge der Befundaufnahme nicht überprüft oder bekannt gegeben und sind dem-

nach in der gegenständlichen Bewertung nicht berücksichtigt. Es wurde keine gesonderte Untersuchung der Bodenbeschaf-

fenheit durchgeführt,

Sollte sich nachträglich herausstellen, dass eine Verunreinigung der Liegenschaft oder der benachbarten Grundstucke be-

steht oder die Liegenschaft in einer Weise genutzt wurde oder wird, die zu Verunreinigung führen könnte, so kann dies das

Ergebnis dieser Bewertung in bedeutendem Maß verändern.

Diese Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine Kontaminationen, keine toxischen oder gefährllchen Substanzen

beziehungsweise keine gesundheitlichen Schädigungen durch gefährliche Substanzen vorliegen

Ob von einer Verdachtsfläche tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchungen

(z B. Boden- und Grundwasseruntersuchungen) nachgewiesen werden,

Die österreichweite Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen, aufgrund dessen kann eine

Verunreinigung des Grundstückes allein durch die elektronische Abfrage des Altlasten- und Verdachtsflächenka-

tasters nicht ausgeschlossen werden. Allein aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Grundstück im Verdachtsflä-

chenkataster nicht vezeichnet ist, kann nicht abgeleitet werden, dass dieses Grundstück frei von jeglichen Verun-

reinigungen ist. ln Zweifelsfällen wird jedenfalls eine Boden- und/oder Grundwasseruntersuchung empfohlen,

Erdbebenoefährduno

1 058/20

1 051 /9

a,
alra
,.

1446/4

10

1..

1ofl!7
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Erdbebengefäh rd ung: Erdbebengefährdungszone 2: (Grad Vll) mittlere Gebäudeschäden

Die Erdbebengefährdungskarte für Österreich wird von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im

Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassenivirtschaft und des Verbandes der Ver-

sicheru ngsu nternehmen Österreichs (WO) erstellt.

Aus der Erdbebengeschichte einer Region erhält man die mittlere Wiederholungszeit dieser Naturereignisse und kann somit

abschätzen, wie oft ein Erdbeben einer bestimmten Stärke durchschnittlich auftritt, Dieses Wissen kann zur Risikovermin-

derung genützt werden, indem in gefährdeten Gebieten eine erdbebensichere Bauweise angewendet wird. Man hat außer-

dem die [/öglichkeit, historische Bauten, deren Bausubstanz unter Umständen schon beeinträchtigt ist, zu verstärken be-

ziehungsweise sie für den Erdbebenfall als ,kritische Objekte" einzustufen,

Die Karte der Erdbebengefährdung frir Österreich zeigt die Gebiete, in denen die angegebenen Erdbebenwirkungen (mak-

roseismischen lntensitäten der Klassen V-Vlll) in einem Zeitraum von 85 Jahren (entspricht einem "Gebäudeleben") mit

einer Wahrscheinlichkeit von 90% nicht überschritten werden.

r..! i.,,r,ii..t s.r-!i,lr.nr Zone 0: :cred t{L ni(hi lühlbar bis slari:e Erschut-
terüngen mit moglicben leichten 6ebdüdeschaden

Zone l: lC;Gd Vt) leichte cebaudeschaden

Zone 2t tGrad VII) mittlere Gebäudeschaden

I Zrtne 1: iGrad Vtl; starke Gebäudeschaden

r ;1,":"i;,';".,d1;-"ltJ;1,1"'1,,1T ""'"''"bä"des(:hidPn

Lo;
dml

crrdanqaben genraß der Europargche! flakaome
sjschen Sksla 1998 l:EMS 98,

o Bemessunqsorle

I aktuelle Erdbeben

0oNrd.dt

-6roß'
tnnrsdorf

M
Obcrhaura

o

f,löcö.o
rF.blitr

Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wird gemäß elektronischer Abfrage zum Bewertungsstichtag die

Erdbebengefährdungszone 2: (Grad Vll) mittlere Gebäudeschäden aufgezeigt. Die angegebene maximale Erdbeben-

stärke wird in einem Zeitraum von 85 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von g0 % nicht überschritten.

Die Erdbebengefährdung der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft liegt im Bereich des Durchschnitts der Gefähr-

dungsklassen, sodass sich daraus keine für die Verkehrswertermittlung relevanten Auswirkungen ergeben.
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Hochwasserqefährdunq (HORA)

Hochwassergefährdung : Keine Gefährdung

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassenvirtschaft und der Verband der Versicherungs-

unternehmen Österreich (VVO) starteten 2002 das Projekt "Hochwasserrisikozonierung Austria - HORA", ein bundesweites

Risikozonierungssystem für Naturkatastrophen mit dem besonderen Schwerpunkt Hochwasser.

Die HORA Karte dient der Visualisierung von Überschwemmungsgebieten für Hochwasserabflüsse HQT der Jährlichkeiten

T=30 (Zone 1), T=100 (Zone2) und T=300 (Zone 3) bezogen auf das im Maßstab 1:500.000 erfasste österreichische

Flussnetz (ÖK 500) mit einer Gesamtlänge von etwa 26.000 km. lnhalt der Gefahrenkarten ist die Darstellung der Hoch-

wassergefahr anhand von drei Szenarien, wobeizwischen niedriger (H0300 - Extremereignisse), mittlerer (HQ100) und

hoher (HQ30) Gefährdung unterschieden wird
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AI'bildung 7: AbJrage HochrutsscrgcJährdung (ogl. BundcsminIstariuur Jiir Ltnd- uud ForstruirtschtJt

Rcgiolcl uud WnssertoirfschnJt (BML) 2026)

Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wird gemäß elektronischer Abfrage zum Bewertungsstichtag

keine Gefäh rdu n g aufgezeigt.

Die Karten und Texte des Risikozonierungssystems sind lnformationsmaterial für die Öffentlichkeit, keine amtliche Auskunft

oder rechtsverbindliche Aussage.

Aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Gebiet nicht ausgewiesen ist, kann nicht geschlossen werden, dass hier keine

Hochwassergefahr besteht. ln Ausnahmefällen kann es durch extreme Niederschlagsereignisse überall zu Überschwem-

mungen kommen.

Der Komplettauszug des HORA-Passes (erstellt vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen

und Wasserwirtschaft (BML)) inklusive der Auswertungen Lawine, Rutschungen, Windspitzen, Blitzdichte, Hagel

und Schneelast, befindet sich im Anhang.
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Lärmkataster

Lärmkartierung 2022 Straßen- und Schienenverkehr: 24h.Durchschnitt (4 m): keine Angaben

Erstellt wird die Lärmkartierung durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Umfang und Vorgangsweise der Lärmkartierung regelt die Richtlinie 20021491EG des europäischen Parlaments und des

Ratesvom25.Juni2002überdieBewertungundBekämpfungvonUmgebungslärm DieBearbeitungerfolgtalsGrundlage

für die Lärmbekämpfung auf europäischer und lokaler Ebene getrennt nach den wichtigsten Lärmquellen

Zur Darstellung der unterschiedlichen Lärmimmissionen, verursacht durch Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie

durch den Lärm bestimmter lndustrieanlagen (IPPC-Anlagen) in den Ballungsräumen stehen verschiedene Karten zurVer-

fLigung:

o Straßenverkehr(Landesstraßen, Autobahnen und Schnellstraßen)

. Schienenverkehr (Eisenbahnstrecken, Straßenbahnstrecken)

. Flugverkehr

. lndustrieanlagen(IPPC)

Die Beschreibung der Lärmbelastung erfolgt über zwei Lärmindizes (Lden und Lnight):

Lärm für den Tag-Abend-Nachtzeitraum wird durch Lden-Lärmindex beschrieben. Der Lden entspricht der Durchschnitts-

belastungüber24Stunden,wobeiderAbend-undderNachtzeitraumstrengerbeurteiltwerden LärmfürdenNachtzeitraum

von 22:00 bis 6:00 Uhr wird durch den Lnight-Lärmindex beschrieben, Der Lnight entspricht der Durchschnittsbelastung

für den Nachtzeitraum,

Für die strategischen Lärmkarten werden die Pegelwerte in einer Höhe von 4 m über dem Boden ermittelt. Um die Auswir-

kung einer Schallquelle quantifizieren zu können, werden Abstand, Luftabsorption, Reflexionen, Abschirmungen, Meteoro-

logie, Vegetation und Bodendämpfung berücksichtigt. Für die Berechnung ist es daher auch notwendig, Gelände und Be-

bauung genau zu kennen,

Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ergibt sich folgende Lärmkartierung:

2022 Straßenverkehr: 24h-Durchschnitt (4 m Höhe): keine Angabe

I >75d8

I 70-75d8

I 65-70d8

rj 60-6sdB

l"l e5 - 60 d8

/ Grenzwetllnie

/,/ Lnrenquellen Strsßenbshnen

It Linienque$en Eisenbahnen

n Gebdude

,, Ldmschulzwdnde

. Kilorelrierung

f] Battungsraum

fl Battungsraumgrenzen

Abbildung S Abirnga Lärntknrliarung Slrn[anuukchr (ugl. Btrtrdtsninistarium.fiir Kliurrtscltrrlz, LIntro(lf. EilarSia

Mobilität, lnuovnfion und TtchttolLtgia (BMK) 2026)
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2022 Schienenverkehr: 24h-Durchschnitt (4 m Höhe): keine Angabe

I >75{E

I 70-75ü

I 85-10(ß

ffil 6o-65{ts

I s5-6{l(E

/ Gtstzy{qfrb

/ Lhbn$ElioSrößärbüFHt

/ urtnqxur&Bro*ßn

El ccbätide

/ timrelxüurirde

. KllotrEbfxtctg

$ e*nwuln

[J 8üüngsrarryenär

Abbildung 9: AbJrnge Lärmknrtierung Schienenoerkehr (ugl. Bundesminisferium fiir Klimaschutz, Unruelt, Enugie,

Mobilität, Innoaqtion und Technologie (BMK) 2026)
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2.6 Grundbuchstand KG 01708 Gerasdorf I EZ 1659

2,7 Rechte und Lasten

Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß bestands- und lastenfrei.

GBJU$üZ REPt'd.fi06"TEFREICTI
GRUNDBUOH
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EEZ IS.fiSCSRiCH f I{l us icrlrHtr}.rur !

EIhILAGEZAHL :ä59

.'* EinüüsrhrdnkE*r Aus?,u,{ tra

' | . A?-Biät.'- .Jhne Ab- un,l Zr.rschreibungen t ' I
tr* B-Bl.1rl-- ei.ncleschränkf arrf Ei'lent iirnernamen t+*
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i05ll9 ti aiST-irSche * 434
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2 8 Fotodokumentation | 23.01.2026

Foto '1: Außenaufnahme

Foto 3: Zugang Straßenseite

Foto 5: Außenaufnahme

Befund I Fotodokumentation | 23.01.2026

Foto 2: Außenaufnahme

\,

Foto 4: Abbruchobjekt I Bestand

w KG 01708 Gerasdorf I EZ 1659 | Grst. 1051/9 | Suengweg 11 12201 Gerasdorf bei Wien

Foto 6: Außenaufnahme
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lbew.at I Dipl.-lng. Birgit Nass MRICS Gutachten I Bewertungsauftrag

3 Gutachten

3.1 Bewertungsauftrag

Der Bewertungsauftrag ist die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft zum Bewertungsstichtag im lnsol-

venzverfahren.

Die Begriffe Verkehrswert und Marktwert werden synonym venrvendet. Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) venruen-

det den Begriff Verkehrswert, während in den Bewertungsstandards der Royal lnstitution of Chartered Surveyors (RICS)

und in den European Valuation Standards (EVS) der The European Group of Valuers' Associations (TEGOVA) der Begriff

Marktwert üblich ist

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehrfür sie

ezielt werden kann, Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der

Ermiftlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben.l

Marktwert - Der geschätzte Betrag, für den ein Vermögensgegenstand oder eine Verbindlichkeit am Bewertungsstich-

tag von einem verkaufsbereiten Verkäufer im Rahmen einer Transaktion im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach

einer angemessenen Vermarl<tungsdauer an einen kaufbereiten Käufer verkauft werden könnte, wobei jede Paftei mit

Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt.z

lm weiteren Verlauf des Gutachtens wird der Begriff Verkehrswert angewandt.

3.2 Bewertungsstichtag

Der Bewertungsstichtag ist auftragsgemäß der Tag der Befundaufnahme somit der 23.01.2026.

3.3 Bewertungsprinzipien

Die Bewertung fokussiert in derAusweisung des Verkehrswertes das Prinzip der,,höchsten und bestmöglichen Nutzung".

Definiert wird dieses Prinzip ursprünglich in der Marktwertdefinition der IVS (lnternational Valuation Standards) des lnter-

national Valuation Standards Council (https://uruur,ivsc.org/).

The Market Value of an assef w// reflect its highest and best use, Ihe highest and best use is fhe use of an assef

that maximises its potential and thatis posslb/e, legally permissible and financially feasible. The highest and besf use

may be for continuation of an assef's existing use or for some alternative use. Ihls is determined by the use that a

market participant would have in mind for the assef when formulating the price that it would be willing to bid.

The determination of the highest and best use involves consideration of the following:

(a) to establish whether a use rs posslb/e, regard will be had to what would be considered reasonable by market

participants,

(b) to reflect the requirement to be legally permissible, any legal restrictions on the use of the assef, eg zoning desig-

nations, need to betaken into account,

(e) the requirement that fhe use be financially feasible takes into account whether an alternative use thaf rs physically

posslble and legally permissible will generate sufficient return to a typical market participant, after taking into account

fhe costs of conversion to that use, over and above the return on the existing use,3

Die höchste und bestmögliche Nutzung ist die Nutzung einer lmmobilie unter Ausschöpfung ihrer Entwicklungsmöglichkei-

ten, soweit diese als technisch möglich, rechtlich zulässig und wirtschaftlich sinnvoll anzusehen sind. Die Ermittlung

1 LBG S 2 (2) und (3)
2 RICS Red Book 2014
3 IVSC - lnternational Valuation Standards 2017
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'-i6Au lbew.at I Dipl.-lng. Birgit Nass MRICS Gutachten I Bewertungsmethoden

der höchsten und bestmöglichen Nutzung basiert auf einer Untersuchung der Gegebenheiten im Einzelfall. Hierbei

sind Umnutzungen in Bestandsgebäuden, Grundstücks- und Baureserven ebenso in Betracht zu ziehen wie Ent.

wicklungsszenarien in Bezug auf Gebäude, deren Restnutzungsdauerzeitnah zu Ende geht.

3.4 Bewertungsmethoden

Für die Bewertung werden national und international anerkannte Methoden angewandt (ONORM B'1802):

lm Vergleichswertvertahren ist der Wert der Liegenschaft durch Vergleich mit im redlichen Geschäftsverkehr eziel-
ten Kaufpreisen vergleichbarer Liegenschaften zu ermifteln. Dleses Verfahren rsf insbesondere zur Ermittlung des

Verkehrswertes unbebauter Liegenschaften sowre des Bodenwertes im Sach- und Ertragsweftverfahren geeignet.

Das Ertragsweftvertahren ist in der Regel dann anzuwenden, wenn die zu bewertende Liegenschaft üblicherweise

zu Eftragszwecken verwertet wird. lm Ertragswertverfahren ist der Weft durch Kapitalisierung des für die Zeit nach

dem Bewertungsstichfag zu erwartenden oder zuletzt erzielten Reinertrages zum angemessenen Znssatz und ent-

sprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer zu ermitteln (Methode der direkten Kapitalisierung auf Basrs elnes

repräsentativen J ahres).

Das DCF-Vertahren ist ein ertragsorientiertes Bewertungsverfahren, es verwendet die Methode der indirekten Dis-

kontierung, bei der die in der Zukunft erwarteten Zahlungsströme detailliefter betrachtet werden,

Das Sachwerfvefiahren dient in erster Linie zur Ermittlung des Weftes bebauter Liegenschaften, wenn deren Eigen-

nutzung im Vordergrund steht und die Beschaffungskosfen für die Liegenschaft einschließlich der darauf befindlichen

Anlagen für die in Betracht kommenden Kaufinteressenten von vorrangiger Bedeutung sind. Dabei sind der Boden-

wert, der Bauwert und der Weft sonstiger Bestandteile und des Zubehörs zu ermitteln,

Das Restdualwertvertahren dient im Allgemeinen der Ermittlung des Marktwertes von unbebauten Liegenschaften

und Projektentwicklungen sowie unter bestimmten Voraussetzungen von bebauten Liegenschaften.

Das Residualwertver-fahren ls/ besonders geeignet bei: - der Bewertung von Grundstücken, wenn keine geeigneten

Vergleichspreise in ausreichender Anzahlvorliegen und somit die Anwendung des Vergleichswertvertahrens (gemäß

S 4 LBG) ausscheidef; - der Beufteilung bzw. Bewertung einer bevorstehenden, konkretisierbaren Projektentwicklung

bzw. eines bereits im Bau befindlichen Projektes; - der Bewertung von bebauten Liegenschaften, die am Ende ihrer

wirtschaftlichen Nutzbarkeit angelangl sind und bei denen eine Revitalisierung, eine Umnutzung oder ein Abriss mit

einer sich anschließenden Neuentwicklung u. dgt. geplant rsf sowre - zur Überprüfung der höchsten und besten Nut-

zungsform (highest and best use) von bebauten Liegenschaften. Anhand der oben genannten Bereiche wird deutlich,

dass der Bodenwert häufig die gesuchte Größe darstellt. Darüber hinaus kann das Velahren jedoch auch zur Auflö-

sung nach einer anderen Variablen als dem Bodenwert angewendet werden.

3.5 Auswahl der Bewertungsmethode

Die Wahl der Bewertungsmethode obliegt dem Gutachter ($ 7 LBG):

$ 7 (1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der Sachverständige das Wer-

termiftlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der Wrssenschafr und die im redlichen Ge-

schäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten, Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist derWert
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln.

(2) Sind für die Beweftung mehrere Wertermittlungsvertahren anzuwenden (g 3 Äbs. 2,), so rst aus deren Ergebnissen

der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsyerkehr zu ermitteln.

Die Wahl der Bewertungsmethode muss die Überlegungen potenzieller Käufer und lnteressenten abbilden, sie muss auf-

zeigen, ob es sich um ein lnvestitionsobjekt handelt, welches vonrviegend zum Zweck der Ertragsenrvirtschaftung envorben
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wird (Ertragswertverfahren oder DCF-Verfahren) oder um die Alternative zu einem Neubauprojekt bei beabsichtigter Eigen-

nutzung (Sachwertverfahren). lst die Anzahl der Transaktionen einer bestimmten lmmobilienart hoch, und wird der Weft

einer lmmobilie durch den Vergleich von Kaufpreisen ermittelt, wird das Vergleichswertverfahren herangezogen.

lst der Gutachter der Auffassung, dass die kombinierte Anwendung mehrerer Methoden zweckmäßig ist, um zu einem

fundierten Ergebnis zu gelangen, so obliegt ihm die Auswahl. ln Einzelfällen kann es auch sinnvoll sein, den nach einer

Methode ermittelten Wertdurch Anwendung einer zweiten Methode zu plausibilisieren.

3.6 Wahl der Bewertungsmethode

Für die gegenständliche Verkehrswertermittlung wird als Bewertungsmethode das Vergleichswertverfahren gewählt

zur Ermittlung des Bodenwertes. Der Gebäudebestand ist als Abbruchobjekt einzustufen und wird mit den Kosten

hierfür in der Bewertung berücksichtigt.
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3.7 Bodenwertermittlung I Vergleichswertverfahren

lm Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich ezielten Kaufpreisen vergleichbarer

Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden

Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen Abweichende Eigenschaften der Sache und geän-

derte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen,a

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstich-

tag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entspre-

chend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 5

Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der

Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse

und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 6

Der Bodenwert leitet sich in der Regel aus den Vergleichswerten vergleichbarer Liegenschaften ab. Die Kosten der Auf-

schließung (nacn ÖruOnV B 1801-1)sind zu berücksichtigen (vgt. ÖruOnV 81802-'1',2019-07)

Verqleichswerterhebunq und Korrekturfaktoren (siehe Berechnunqsblatt ll.)

Die zur Ermittlung des Bodenwertes venrvendeten Vergleichswerte werden in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag er-

hoben. Ergeben sich Wertunterschiede zwischen dem Bewertungsstichtag und den Kaufpreisdaten, sind diese zu konigie-

ren,

Die Auswahl der Vergleichsliegenschaften erfolgt unter Berücksichtigung der Ahnlichkeit bzw, Vergleichbarkeit mit der

bewertungsgegenständlichen Liegenschaft. Mittels definierter Korrekturfaktoren werden die erhobenen Vergleichswerte an

die Gegebenheiten der zu bewertenden Liegenschaft angeglichen, lm Fokus der Betrachtung stehen: Widmunq. Größe.

Konfiquration. Laqe und das Datum der Transaktion.

Widmunq

lst die zu bewertende Liegenschaft und deren Grundstücke in lhrerWidmung höher- bzw. mindenrvertigerzu klassifizieren,

erfolgen Zu-bzw. Abschläge. Die Nutzungsmöglichkeiten bzw -einschränkungen, welche mit bestimmten Widmungen ein-

hergehen, determinieren den Wertansatz.

Größe

Die Grundstücksgröße beeinflusst den Wertansatz pro m2, erfahrungsgemäß werden kleinere Grundstücke zu einem hö-

heren Wertansatz pro m'zgehandelt als große Grundstücke. Dieser Umstand wird im Korrekturfaktor ,,Größe" Rechnung

getragen.

lm bewertungsgegenständlichen Fall erfolgt keine Wertanpassung der Vergleichswerte.

4LBG S4(1)
5LBG $ 4(2)

6LBG $4(3)

ffi KG 01708 Gerasdorf I EZ 1659 | Grst. 1051/9 | Suengweg 11 12201 Gerasdorf bei Wien Seite 19 von 36



',,ilaq lbew.at I Dipl.-lng. Birgit Nass MRICS Gutachten I Bodenwertermittlung I Vergleichswertverfahren

Konfiguration

Der Korrekturfaktor Konfiguration betrachtet den Zuschnitt, die Topografie sowie die Erschließungsmöglichkeiten des

Grundstückes. Maßgeblich sind die Möglichkeiten der Bebaubarkeit aufgrund des vorhandenen Zuschnitts sowie einer

möglichen Hanglage und die Anschlüsse an umliegende Straßenzüge. lm bewertungsgegenständlichen Fall erfolgt

keine Wertanpassung der Vergleichswerte.

Laqe

Mit diesem Korrekturfaktor erfolgt eine Beurteilung der Lage im Hinblick auf die soziale sowie technische lnfrastruktur, die

Erreichbarkeit mittels öffentlichem Personennahverkehr sowie lndividualverkehr, den Einfluss vorhandener Umweltrisiken,

die umliegenden Gebäudearten- bzw. Nutzungen und deren Einfluss bzw, Attraktivität auf die bewertungsgegenständliche

Liegenschaft.

Datum

Die erhobenen Transaktionsdaten stammen aus den Jahren 2023 bis 2025. Um eventuelle Wertsteigerungen bzw. Wert-

minderungen im Verlauf der Jahre berücksichtigen zu können, werden publizierte Grundstückspreislisten herangezogen.

Hierbei sind anzuführen der lmmobilienpreisspiegel der WKO sowie die jährlich publizierte GEWINN-Grundstückspreis-

übersicht. lm Verlauf der Jahre kam es zu keiner Wertsteigerung zum bewertungsgegenständlichen Stichtag.

Angepasster Verqleichswert

Jeder erhobene Vergleichswertwird mit der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft verglichen. Ergeben sich Auf- bzw,

Abwertungen, werden diese prozentuell vom Wertansatz korrigiert, um auf diese Weise den angepassten Vergleichswert

zu ermitteln. Der Mittelwertder korrigierten Werte liefert den Wertansatz für das zu bewertende Grundstück.

Bodenwertermittlunq (siehe Berechnunqsblaft lll.)

Die Grundfläche der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft wird mit dem ermittelten Wertansatz multipliziert, es erfolgt

die Ausweisung des Bodenwertes.
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l. Bewertungsgegenständliche Liegenschaft I KG 01708 EZ 1659

GFt.Nr Flächenwidmung BW Gßt.Fl.

G utachten I Bodenwerterm ittlu ng I Verg leichswertverfahren

A r0s1/9

Summe

Gtst.Nt. - Grundstücksnunnet genäß Grundbuch I Gßt.Fl.. Grundstuclaslläche

ll. Vergleichswerterhebung und Korrekturfaktoren

Adrasso

1 KG 01708 E165? I crsr.105l/6

2 KG01?0881319 I crsl.1018/1

434,00 m',

434.00 mi

04.04.2024 420,00 m'

23;t0.2023 423,00 m',

08.10.2025 435,00 m'

01.10.2025 437,00 m',

BVV.2\,18

KVD Gßt.Fl. KP KP/mr

22.03.2024 433,00 m', BW-2WE C 290 000 e 669,'15 / m'

Wid Gr Xö Dat. Ges.

€ 669,75 / m'

C 738,10 / m'

c 754,14 / m',

C 800,00 / m'

€ 766,59 / m',

€ 928,57 / m'

€ 750,00 / m'

C 760,10 / m'

€ 695,44 / m'

€ 760,00 / rn'

Anq. Verqlw. Bodenwert oer

€70m/nf € 29ffiü
15lw.ti,t-

315 000,00

wid.

8W-2WE € 310 000 € 738,10 / m'

BW-2WE e 319 000 e 754,14 | m'

BW-2WE € 348 000 € 800,00 / m'

BW-2WE C 335 000 e'166,59 / m'

27 11 2025 322,00 m' BW-2WE € 299 000 e 928,57 / m'

10.10.202/. 520,00 m' BW-2WE € 390 ooo € 750,00 / m'

28.02.2025 421,00 m' BW-2WE € 320 000 € 760,10 / m'
08.11.2024 417,00 m' BW-2WE c 290 000 e 695,44 / m'

6 KG(lt708E1613 1Grd.1035i

7 KG01?08 82539 I ftst. 1026ß

8 KG(n708E106l lGrsl.l(nli6
9 KG(]1708E2160l GEt.984i5

inkt. Korrekturf aldoren gerundet

NVD - Kautuetuagsdatunl Grst.Fl. - GrundstücksflächalKP ' Xaufpreis exk| UST lWH.. WidnunglCr.. eröße

Xo.. Xonligutation I Lag. - Lage I Dat. - Datun I Ang. Verglw. - Angepesstet Vorgloichswen

lll. Bodenwertermittlung

G6t.Nr Flächenwidmung

3 r<G st708 g.l7 42 I &sl. 1038/l

4 KG(11708EA50lGrd.1fl0/l7

s KG 01708 E 5fl5 I Grc.

A r05r/9

Aü.-d"kod m Bd.rrulsixi:aLrml

Verlrehrswed Ges amt I gerund et

B#A/lE
Grst.Fl.

434mnl
!:

€

o%

0%

0%

0%

0%

0%

o%
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3.8 Verkehrswertausweisung

Gutachten I Verkehrswertausweisung

Ve rke h rswert z u m Bewe rtu n qssti c htaq I 23.01 .2026

Der Verkehrswert der Liegenschaft

KG 01708 Gerasdorf mit der E21659

sowie der Anschrift Suengweg 11 l220l Gerasdorf bei Wien

beträgt zum Bewertungsstichtag, dem 23.01 .2026 gerundet:

EUR 315.000,
(Dreihu ndertfünfzeh ntausend EU RO)

,4 l/ü
Seebarn, am 28.01.2026 Dipl.-lng. Brrgrt Nass MRICS

lmmobilien
94.10. 94. t7. 94.65

Fachgruppe

,\$g'
.ö'o
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4 Anhang

Anhang I Verkehrswertausweisung

10-30

30-60
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60-80
60-70
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30-50
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25-50
40-50
40-50

20-50
35,80

60-80
25-40

30-60

20-30
)o
20-50

30-50
20-40
20-30

30

15

30

15

15

30-50
20-40
20-30

25-40

35-60
25-40
20-30
15-25
25-40
25-40
25-40
25-40
15-30
30,50

10-20

20-30

50-80
50-80

100 - 120

.Eaststätten, Hotels, Pensionen

. Allgemeine Bürogebäude, Banken und
y'ersicherungs bauten

. einfache Ausführung

. gehobene Ausführung

. Holz- und Stahlleichtkonstruktionen,
Irockenbauweise
. Massivbauweise

. O.tbau, Massivbauweise

. Holz-Massivbauweise

. Holz Leichtbauweise

. Kauf- und warenhäuser

. Einkaufszentren, SB Märkte, Fachmärkte

Leichtkonstruktionen Stahl - Glas

. massiv, konventionell

. bei besonderer Beanspruchung

. Massivbauweise

. Leichtbau

' Altenwohnheime
. (nnkenhäuser, Kliniken

' Kur-, Heilanstalten

. Gara8en mit Einzelboxen

. Gemeinschaftsanlagen, TiefgaEgen,
Perkhär(Pr

. Feueruehrhäuser, Gemeindezentre& VereiN-
und Jugendheime, KindeBärten, Tagesstätten,

laalbauten, Veranstaltungen

. Rinder I Schweine I Geflügel I

vlassivbauweise
. Rinder I Schweine I Leichtbauweise
. Geflüpel I Leichtbauweire
. Schutzdächer

' Traglufthallen

' Wellblech- und Holzschuooen

' Massivbauweise
. Holzkonstruktion- Stahlkonstruktion

r$h"len / llntprri.htshe"tpn ellFr Af
. Stahlbeton

' Stahl
) Kunststoff

. Freischwimmbecken, mit Springturm

. Hallenbäder
, Tennishallen

' Tribünen
. Turn- und Sporthallen

' Eislaufhallen

' Miet- und Eigentumsgebäude
. gemischt genutzte Wohn- und
Seschäftsgebäude
. bei besonderer städtischer Ausführung

IGründeneit]

Silobauten

Tan16tellen u, Autowaschanlagen

Wintergärten

Wohn- und gemischt genutzte

Gebäude

Außenanlagen - befestigte

Fahrflächen

Beherbergungsbetrieb und

Gastronomie

Büro" und Verualtungsgebä ude

Contäinerbauten

Dachraumausba uten - nachträglicl

errichtet

Ein- und Zweifamilienhäuser

Feftighaus

Einka ufszentren, Warenhäuser,
Märkte

Gewächshäuser

Gewerbe- und lndustriegebäude,

Werkstätten

Hallenbauten

Knnkenhäuser, Kur- und

fflegeheime

KFZ-Einstellanlagen, Garagen

Kirchen. Kaoellen
Klä ranlagpn

Kommunalgebäude

KomDostieranlasen
Kühlhäuser

Laserhäuser

Landwirtschaftliche Bauten - Ställe

und Nebengebäude

Leichtbauten

Markthallen

Milllverbrpnnunccänlacen

Pumpenhäuser, TEfe und

Schalstationen
Schulen

Sport- und Freizeitanlagen

B

c

D

E

G

H

K

L

tv1

P

s

T

Wirtschaftliche GND in Jahren
cebäudenutzung/ Bauliche

Ausführung
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lfin. Dür trEüühlfnü Hgho hfnd h üilräbldltrn llü8a tüm ZLflürd md d6rl Ebäldrüil.fi #i
G6btldlr rb. th r* illl'ü fr l{ORfrFeralnrlyrc g{!ryrmltnon Elfi$lrlltamgtfl EJr lur!üüläncn
Güfülrülrtuüf,on tctil gn dt{Elhh drä cülc gmbä BäLe{lm€ ür. 3h strclrrn nhlt fla
{aflrhcnantrllü ärftadcficfian P$lrrl€.rl wn clf,aun Srlrulrm6lkrthrfürl. UIl6 ürE Glrür ElrEdtüülru dcr
Güffludfif, G{n Hrlrilrrlgrüürtürl Sg{blbl, *lFd rmptdllr.\ dü t.krlcr!{ltiln$ rur örüklrrn Fehbdrn
od{r tl' lünräfislür 6fir tr'rdGüübefiG ofir bcl Vcilicfi..urEti} ühajh*fi ortGr iFcfdltlölc
ln!ür*ubtrG rü Rrla an rhtrcß

liüeg€E:
Smhöhe:

ArstrsrHgdiue:
Geogr. l(mrrtrrmn:

llürryrlUrr:
Hmhws€r
fterf,äcfEndfflEs
Lilirgr
Edbeben

RrfmhurqEn

WffipiEen
ftdldm
Hsgul

Sdrdasf
Hfme$rodao

Suengweg ll, l2ül Gereedorf

1El m

1üm
44,?ffrt22" t{ | 16,4t5,2ff O

jl.,'t-

-I

'l

M

Geltudung:
tshp tlsbn
riedrig

k*E I)sEn

mlEl
dodrll
mlrl
dedng

lpdr
ri€dng

mlEl

ffi KG 01708 Gerasdorf I EZ 1659 | Grst. 1051/9 | Suengweg 11 12201 Gerasdorf bei Wien Seite 24 von 36



'.ibe'u lbew.at I Dipl.-lng. Birgit Nass MRICS

HORA fiATUFAL NAIARO OVf RYIEW.t
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Anhang I Verkehrswertausweisung
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Empfehlunq Herstellunqskosten 2025 I SV-Zeitschrift. Heft 03/2025:

HEfr3ffi

Anhang I Verkehrswertausweisung

ffiqmlllhrdu{rfdrtmn5

mrnenxm l5l

53004t.t00{ H€4.000

kosten* 2A2Efür

nrrd
n

43mC3.G00 t2"900t

1.700 c3.200 I1.600 c

3.90012.700 { c3t00{#
4500at.0001 #e3.900

3.700t2.700 4 Ha3.2004-------->

t.7mt2.7904 3.100 {--------+IH
4500a4.000 t3.60ü C

6.000 t,.t00 t3800c

Arufuc für lhr*tcllungsloatrn für mehlgo*chollgir WohqnHude
ab Gruldhgc für db eeclrvssBndig", oütkbpuif *cln Ecvrcrtunig

Koatrn linkl. tÄil.) Fro mr Wohnnlüflächü (IVHFL) für ffeuptgmcholr
mch Austetfungrquelltäl urd Bn&rhnd, südlirchrr Bercich

ln dlercn lleetollungs*oabn *lnd tnthalten:
' Baurre d<sko$en (KoSenbenich€ 2 - 4)
Arfschläga auf die Bsuw€rkd<ost€n :

' hulch€ Arßchließun g ( Kodenbsr€ich 1 )
'Planunge und Pojektnebenleishrgen (Kostffiber€iche 7 + 8)
'UmsaEtanar

ln dlercn llcrutrllungekorbn rlnd nlcht enthrltcn:
' tlberdurcfisdtnittüdre Raumtütpn (2.8. Altbautan)
' sonstige AuRclteßung (ltudenbenaich 1 )
'Eßclwernissd
' Elvidrtwg (l(mtenbereid 5)
' Aufieru nlagen (Ko*tenbeeidr 6)
' Fhanzierurg (antdtger Koetenbereidr 8)
' Reserven (Kostenbereidr 9)

Eryänrandc Angsbcnr
'Kldnsre, hd'ridrdl gestdtete Bauffirke (zB. Ein- und Zweifanrilimhaus)
ldnnsn einm Aufrchlag erftrdsn bis zu g) %

'Großprc{*te können einen Absdrlag erford€m bis zr -10 %
' l,lebengßdroflo mit einfadrer Ausstattung (zB. Keller) liegen
im,fufuand derHerde$urgskost€n dar llauptgesdroße bei ca. 40 % bb 70 %

'(Tnf-)Gaegan liegm ln A'lfrrffid dr Herstellungskosten
der l.lauptgesdrofto bei ca. 20 % bb 50 %

aus Ertnbung
in d€r R€gd

ea.2 olo - 10 Yo

ca.7 Y" - 2O oÄ

n o/"

ca.5%-15%
nach Bedafi
nach Bedaf
nach B€darf
nach Bedarf
nach Bedarf
nach Bedaf
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Emptrhlungco für llenldlungclorton 2llilS

Empft hlungen für Abbruchkosten 2025

Ansätze für Abbruchkosten von Gebäuden in Abhängigkeit von derAusführung
als Grundlage für die sachversländige, objektspezifische Bewertung

Kosten (exkl. USt.) pro m3 Brutto*auminhalt (BRl)
nach Untergliederung für gesamt östeneich

Ergänzende Angaben:
'Abbruchkosten in Abhängigkeit der Auftragslage von Abbruchunternehmen und
ptojektspezifischen Eigenschaften bzw. Besonderheiten, wie beispielsweise
Lage, Zufahöarkeit, Erschwernisse, verbaute Materialien

' Abbruchkosten (inkl. Entsorgungskosten) ausgehend von Baurestmassen
ohne Berücksichtigung allfälliger Beseitigung von Poblemstoffen

* ln den Ansätren für Abbrucfrkosten sind weiters nicht enthalten:

- Kosten für Stilllegung der Versorgungsleifungen
(spannungsfreie/medienfreie Übergabe)

- Kosten für Abbruchbewilligung

- Kosten für Beweissicherung (von Nachbargebäuden etc.)
- Kosten für Abbruchkonzept

- Kosten für Demontage/E ntsorgu ng von I nve ntar/Fa h m issen
* ln den Ansätsen für Abbruchkosten ist keine Umsatzsteuer enthalten.

von
tosten nefro€. m'BRl

(G finddneithaus ban. Gebäude
Masstvbau$rabe im effidilsdßn &rehh eflidrlaq

30€ 50€

stehendos EFH in MdsF,lvbaußlse enillrtdt)
30€ <'+ 40€

t5€ e 25CHallenbau
Sl<e I etlb a afre ls e e rl c h tet)
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Vereleichswerte und Kaufpreissammlungen

' GEWINN I Grundstückspreisübersicht I 2014bis2026

. Immounited GmbH I Immomapping

. WKO - Wirtschaftskammer Österreich I Immobilien-Preisspiegel

Literaturvezeichnis I Verkehrswertausweisung
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https://anachb.vor. at

WKO Statistik (Hrsg.) (2026): Bundesländer in Zahlen. Online verfügbar unter https://www.wko.atlser-

vice/zahlen-daten-fakten/bundeslaender-in-zahlen.html

WKO - Wirtschaftskammer österreich (Hrsg.) (2026): Immobilien-Preisspiegel
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7 Ab bild u n gsverze ich n is

Abbildung 1: Landkarte (agl. Microsoft Corporation 2026) ......................

Abbilfumg 2: Verortung Gemeinde (agl. Microsoft Corporation 2026)

Abbildr.mg 3: Ltftbild mit Grundstüclcskataster (agl. Lancl Niederösterreich 2026)

Abbildung 4: Flöclrcnwidmungsplan (agl. Land Niederösterreich 2026)

Abbildung 5: Abfrage Altlasten- und Verdachtsflächenkataster (agl Unnueltbundesamt GmbH 2026)

5

6

7

8

9

Abbildung 6: Abfrage Erdbebengefährdung (agl. Bunclesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und

Wasserzoirtschaft (B ML) 2026 ) ....

Abltildtmg 7: Abfrage Hochwassergefährdung (agl. BundesministeritLm für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und

W as serwir ts chaft ( B ML) 2026 )

Abbildtmg 8: Abfrage Lärmkartierung Strafenaerkehr (agl. Bundesministerium für KlinmschtLtz, Umzuelt, Energie,

Mobilität, Innoaation und Technologie (BMK) 2026) 12

Abbildung 9: Abfage Lärmkartierung Schienenaerkehr (agl. Bunclesministerium für KIi Unnuelt, Energie,

Mobilität, Innouation und Technologie (BMK) 2026) 13
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8 Zum Verständnis dieses Gutachtens

Berechnungen und Werte

Alle Werte sind als EURO-Beträge und, wenn nicht anders bezeichnet, als Nettobeträge ohne Berücksichtigung

der Umsatzsteuer zu verstehen.

Flächenmaße sind in Quadratmeter (,,m2") und Raummaße in Kubikmeter (,,m3") angegeben. Die Berechnung er-

folgt im Regelfall laut Öt'lOnV B 1800.

ln Einzelfällen muss die Sachverständige zur Bestimmung bestimmter, für die Bewertung relevanter Faktoren, zB

Errichtungs-, Sanierungs- oderAbbruchkosten von Baulichkeiten, auch auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Hierbei

handelt es sich naturgemäß nicht um exakt bestimmbare Größen, sondern sind Erfahrungswerte als Werte inner-

halb von Bandbreiten zu verstehen.

Bei allen Berechnungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben,

Das Ergebnis der Bewertung einer lmmobilie führt niemals zu einer, mit mathematischer Exaktheit ermittelten

Größe im Sinne einer reinen Rechenoperation. lnsbesondere im Fall der Verwertung einer lmmobilie bedeutet der

ermittelte Wert nicht notwendigenrveise, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Um-

ständen jedezeit, insbesondere auch kurzfristig, am Markt realisierbar ist.

Wertbeeinflussende Tatsachen und Rechtsverhältnisse

Der Auftraggeber bestätigt durch die Venruendung dieses Gutachtens, die Sachverständige nach bestem Wissen

und Gewissen wahrheitsgemäß und vollständig informiert zu haben, mithin auch keine - auch bloß potenziell -
wertbeeinflussenden lnformationen, Tatsachen oder rechtlichen Verhältnisse, verschwiegen zu haben.

Dieses Gutachten basiert auf den bezeichneten Grundlagen, Werden dem Auftraggeber neue Tatsachen oder

Umstände bekannt, die für die Wertermittlung von Bedeutung sein könnten, ist er verpflichtet, dieses Gutachten

nur nach gezielter Rücksprache mit der Sachverständigen und deren neuerlicher Freigabe zu venrvenden und der

Sachverständigen die Beurteilung zu überlassen, ob sich demzufolge die Notwendigkeit ergibt, dieses Gutachten

zu ergänzen oder zu ändern.

Faktische Grundlaqen der Wertermittluno:

Alle Feststellungen in diesem Gutachten gründen auf die vom Auftraggeber der Sachverständigen erteilten lnfor-

mationen sowie die im Gutachten konkret bezeichneten amtlichen und privaten Dokumente. Die Sachverständige

ist auftragsgemäß nicht verpflichtet, die Richtigkeit dieser lnformationen und Dokumente zu überprüfen. Der Aul
traggeber bestätigt durch die Venrvendung dieses Gutachtens, die Sachverständige nach bestem Wissen und Ge-

wissen wahrheitsgemäß und vollständig informiert zu haben, mithin auch keine - auch bloß potenziell - wertbe-

einflussenden lnformationen verschwiegen zu haben.

Dieses Gutachten basiert auf den oben bezeichneten Grundlagen. Werden dem Auftraggeber neue Tatsachen

oder Umstände bekannt, die für die Wertermittlung von Bedeutung sein können, verpflichtet sich der Auftraggeber,

dieses Gutachten nur nach Rücksprache mit der Sachverständigen und deren neuerlicher Freigabe zu venruenden

und der Sachverständigen die Beurteilung zu überlassen, ob sich demzufolge die Notwendigkeit ergibt, dieses

Gutachten zu ergänzen oder zu ändern.

Rechtliche Verhältnisse mit Bedeutunq für die Wertermittlunq:

Das Vorliegen behördlicher Genehmigungen, wie zB baurechtlicher oder gewerberechtlicher Bewilligungen, sowie

die Erfüllung bestimmter öffentlich-rechtlicher Auflagen wird von der Sachverständigen ohne gesonderten Auftrag

nicht überprüft. Die Sachverständige darf auftragsgemäß darauf vertrauen, dass in Bezug auf das Bewertungsob-
jekt und die auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft errichteten Baulichkeiten oder Betriebsstätten alle

nach einschlägigen Gesetzen erforderlichen Genehmigungen und Auflagen vorliegen bzw. erfüllt sind.

I

I

I
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. Eine Uberprüfung von Bestandverlrägen wird von der Sachverständigen in der Regel, dh ohne gesonderten Auf-

trag, nicht durchgeführt. Die tatsächlichen Miet- oder Pachteinnahmen basieren auf den Angaben des Auftragge-

bers und der von ihm oder in seinem Auftrag der Sachverständigen übergebenen Mietzinslisten oder sonstigen

Unterlagen.

' Die Verkehrswertermittlung erfolgt im Regelfall geldlastenfrei, mithin ohne Berücksichtigung der allenfalls im C-

Blatt eingetragenen Pfandrechte und auch ohne Rücksicht auf Vorzugspfandrechte gemäß S 27 (1)WEG 2002

bei Bewertung von Wohnungseigentumsobjekten.

. Ohne gesonderten Auftrag bleiben dingliche Nutzungsrechte, Dienstbarkeiten, Reallasten oder sonstige Eintra-

gungen ohne Berücksichtigung im Rahmen der Verkehrswertermittlung; solche Rechte werden grundsätzlich als

wertneutral angesehen.

. lm Grundbuch nicht eingetragene (,,außerbücherliche") Rechte oder Lasten finden in der Bewertung nur Berück-

sichtigung, wenn sie von Seiten des Auftraggebers ausdrücklich und schriftlich mit exakter Beschreibung der Art

und des lnhalts solcher Rechte bekannt gegeben werden und deren Berücksichtigung im Rahmen der Verkehrs-

werterm ittl u n g auch dezid iert beauftragt wird.

. Dingliche, dh mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundene Lasten, insbesondere Duldungs-, Leistungs- und

Zahlungspflichten, die kraft einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen (zB Bauordnungen, Kanalgesetze, Wasser-

versorgungsgesetze, Abfallwirtschaftsgesetze) bestehen, bleiben auftragsgemäß unberücksichtigt.

Befundaufnahme

Grundsätzliches

Flächen- und Maße werden von der Sachverständigen vor Ort nicht überprüft, sondern den zur Verfügung gestell-

ten oder von der Sachverständigen eingeholten Plandokumenten oder sonstigen Unterlagen entnommen.

lm Rahmen der Befundaufnahme werden ausschließlich solche Tatsachen erhoben, die augenscheinlich sind, dh

ohne nähere technische Untersuchung oder Prüfung erkennbar sind.

Feststellunqen über den bautechnischen Zustand von Gebäuden

Die Bewertung einer Liegenschaft umfasst grundsätzlich weder die technische Überprüfung von Bauwerken, noch

die Durchführung sonstiger, spezifischer technischer Prüfungen, wie beispielsweise Boden- oder Grundwasser-

untersuchungen oder Umwelteinflüsse. Feststellungen der Sachverständigen zum Zustand von Gebäuden, Be-

triebsanlagen oder sonstigen Anlagen oder anderen Teilen der Liegenschaft als Resultat des Augenscheins haben

daher bloß informativen Wert, nicht aber die Qualität und Aussagekraft eines Sachverständigengutachtens aus

dem Gebiet des Bauwesens oder aus allfälligen sonstigen, einschlägigen Fachgebieten,

Feststellungen in Bezuq auf Raumordnunq, Flächenwidmunq und Bebaubarkeit

Feststellungen in Bezug auf Raumordnung, Flächenwidmung und die Bebaubarkeit (Bebauungsbestimmungen)

beziehen sich grundsätzlich immer auf den Stichtag der Bewertung. Anderungen der Flächenwidmung und der
Bebauungsbestimmungen sind jedezeit möglich; solche Anderungen erfolgen durch die zuständigen Behörden

im Wege von Verordnungen, demnach ohne jede Mitwirkung oder Zustimmung des Liegenschaftseigentümers.

Eigentümer von Liegenschaften haben nach den einschlägigen gesetzlichen Regelungen keinen Rechtsanspruch

darauf, dass eine bestehende Widmung hinsichtlich der Nutzung oder Bebaubarkeit einer lmmobilie aufrecht bleibt

oder eine bestimmte (gewünschte) Widmung (Umwidmung) seitens der Behörden verordnet wird.
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Feststellunqen in Bezuo auf andere wertbestimmende Tatsachen

Für die Richtigkeit von Feststellungen zu wertrelevanten Tatsachen, die durch Einsichtnahme bzw. Abfrage ein-

schlägiger Kataster gewonnen werden, zB Verdachtsflächenkataster (Kontaminierungen von Boden oder Grund-

wasser), Erdbebengefährdungskarte (Erdbebenrisiko), Hochwasserrisikozonierung (Hochwassergefahr) oder

Lärmkataster (Lärmimmissionen), leistet die Sachverständige keine Gewähr. lndividuelle Prüfungen in Bezug auf

solche Tatsachen oder Risiken werden von der Sachverständigen ohne gesonderten Auftrag nicht durchgeführt

oder veranlasst.

Eine Berücksichtigung der Tatsache, dass bewertungsgegenständliche Gebäude unter Denkmalschutz stehen,

findet im Rahmen der Verkehrswert-ermittlung grundsätzlich - dh auch wenn die Unterschutzstellung im Grund-

buch ersichtlich gemacht ist - nur statt, wenn hierzu ein gesonderter Auftrag erteilt wird und der Auftraggeber der

Sachverständigen zu diesem Zweck den Bezug habenden Bescheid der Denkmalbehörde (BDA) zur Verfügung

stellt oder sie ermächtigt, diesbezüglich bei der Behörde Akteneinsicht zu nehmen.

Besondere Ausstattungen oder lnvestitionen in einzelnen Miet- oder Nutzungsobjekten bleiben im Rahmen der

Liegenschaftsbewertu ng grundsätzlich außer Ansatz.

Kontaminierunq

Kontaminierungen werden nur über öffentliche Abfragen überprüft. Die ermittelten Werte beziehen sich auf den

fiktiven Zustand ,,frei von Kontaminierung" bzw. ,,frei von gesundheitsgefährdenden Baustoffen" und bei Abbruch-

kosten ohne besondere Deponieklassen.

. Ausstattungen oder lnvestitionen von Mietern oder Nu2ern erfahren keine gesonderte Prüfung und Bewertung.

Rechtliche Hinweise

Urheberrecht I Veruertuno dieses Gutachtens

Dieses Gutachten ist als das Werk der Sachverständigen urheberrechtlich geschützt. Der Auftraggeber enivirbt mit

dem Gutachtensauftrag (Werkvertrag) kein Venruertungsrecht an dem erstellten Gutachten, sondern ausschließlich

das Recht, dieses Gutachten zu dem vereinbarten Zweckzu venruenden. Jede Venrvertung, Weitergabe oder Ver-

öffentlichung dieses Gutachtens oder von Teilen desselben durch den Auftraggeber oder durch dritte Personen,

denen dieses Gutachtens auf gleich welche Weise zugänglich wird oder zur Kenntnis gelangt, ist vertragsgemäß

und kraft Gesetzes unzulässig.

Soweit der Auftraggeber dieses Gutachten ohne ausdrückliche schriftliche Ermächtigung der Sachverständigen

auf gleich welche Weise venrrrerten oder veröffentlichen oder zu einem anderen, als dem vereinbarten Zweck ver-

wenden sollte, steht der Sachverständigen ein Anspruch auf ein zusätzliches Entgelt (Honorar) in objektiv ange-

messenem Ausmaß zu.

Gültiokeit lAussaqekraft | Zweck

Dieses Gutachten hat nur in seinem gesamten lnhalt, nicht aber auszugsweise Gültigkeit. Die Zusammenfassung

der wesentlichen Ergebnisse dieses Gutachtens dient bloß als Übersicht. Zum Verständnis des Gutachtens und

der ausgewiesenen Ergebnisse ist es unerlässlich, das gesamte Gutachten zu lesen und in Betracht zu ziehen,

Dieses Gutachten dient ausschließlich dem vereinbarten Zweck.

Haft unq der Sachverständiqen

Gegenüber dritten Personen, die sich auf dieses Gutachten berufen oder daraus gleich welche Schlussfolgerun-

gen oder Entscheidungen ableiten, sei es zum vereinbarten oder einem anderen Zweck, ist jede Haftung der

Sachverständigen ausgeschlossen.

I
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Die Sachverständige ist im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Deckung des Risikos aus der Haftpflicht gegenüber ihren

Auftraggebern versichert. Die Haftung der Sachverständigen ist für den einzelnen Schadensfall im Umfang der

gesetzlichen Haftpflichtversicherung für allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige begrenzt.

Einverständnis des Auftraooebers

Der Auftraggeber erklärt durch die Venrvendung dieses Gutachtens, die obigen Erläuterungen insbesondere die

rechtlichen Bedingungen des gegenständlichen Gutachtensauftrags mit Zustimmung zur Kenntnis zu nehmen.
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